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COVID-19-Erkrankungen als 
Versicherungsfälle der BGW 
Key Facts 

• Drei von vier Verdachtsanzeigen auf eine COVID-19-Erkrankung als Versicherungs-
fall der gesetzlichen Unfallversicherung entfallen auf die Berufsgenossenschaft 
für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW), der Anteil an Langzeitver-
läufen bei anerkannten Versicherungsfällen liegt bei 1,5 bis 2 Prozent 

• Die Rehabilitation wird individuell auf die Symptome und Teilhabebedarfe der 
Betroffenen ausgerichtet, findet interdisziplinär statt und kann auch bei lang 
 andauernden Erkrankungen noch Erfolge bewirken 

• Die Entscheidung, ob länger andauernde oder verbliebene Symptome Folge des 
Versicherungsfalls sind, setzt eine sorgfältige Prüfung des Einzelfalls voraus und 
erfordert regelmäßig die Hinzuziehung medizinischer Expertise 
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Eine COVID-19-Erkrankung kann je nach Kontext der Infektion eine Berufskrankheit oder ein 
Arbeitsunfall sein. Die Unfallversicherung bietet in Fällen mit schweren oder lang andauernden 
Verläufen eine individuelle Betreuung durch das Reha-Management an. Ziel ist die Wiederher-
stellung der Gesundheit und Arbeitsfähigkeit mit allen geeigneten Mitteln. 

D ie COVID-Pandemie hat die ge-
setzliche Unfallversicherung und 
insbesondere die Berufsgenossen-

schaft für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege (BGW) vor neue Herausforde-
rungen gestellt, sowohl in der Prävention 
als auch in der Rehabilitation, auch über 
die Beendigung der Pandemie hinaus. 

Unfallversicherungsrechtliche 
Voraussetzungen 

Die Anerkennung einer COVID-19-Erkran-
kung als Berufskrankheit nach § 9 Sozi-
algesetzbuch (SGB) VII kommt nur für 
versicherte Personen in Betracht, die in 
einem der in der BK-Nr. 3101 der Anlage 1 
der Berufskrankheiten-Verordnung (BKV) 
genannten Tätigkeitsbereiche tätig sind. 
Das sind Tätigkeiten im Gesundheitsdienst, 
in der Wohlfahrtspflege, in Laboratorien 
oder Tätigkeiten, bei denen Beschäftigte in 
einem ähnlichen Maße einer Infektionsge-
fahr ausgesetzt sind. Neben einer Tätigkeit 
in einem der genannten Bereiche ist für 
eine Anerkennung erforderlich, dass die 

Infektion nachgewiesen ist und zu Krank-
heitssymptomen geführt hat. Ein positiver 
PCR-Test oder zumindest ein durch medi-
zinisches Fachpersonal durchgeführter 
Antigen-Schnelltest reicht als Infektions-
nachweis aus.[1] 

Außerdem muss im Einzelfall die Verursa-
chung der Infektion durch die versicherte 
Tätigkeit mit überwiegender Wahrschein-
lichkeit nachgewiesen sein. Dieser Nach-
weis ist erbracht, wenn ein für eine Anste-
ckung ausreichend intensiver Kontakt zu 
einer Infektionsquelle („Indexperson“), 
etwa einem infizierten Patienten oder einer 
Patientin oder einem infizierten Kollegen 
oder einer Kollegin, belegt ist. Zudem dür-
fen keine Umstände aus dem unversicherten 
Bereich wie etwa zeitgleiche Erkrankungs-
fälle von im gleichen Haushalt lebenden Fa-
milienangehörigen dem Schluss auf eine 
wahrscheinlich berufsbedingte Verursa-
chung der Infektion entgegenstehen.[2] 

Wenn ein entsprechender Kontakt zu einer 
Indexperson nicht nachgewiesen werden 

kann, ist zu prüfen, ob die versicherte Tä-
tigkeit mit besonderen Infektionsgefahren 
einhergeht, die im Rahmen der BK-Nr. 3101 
Beweiserleichterungen begründen. So kön-
nen etwa eine hohe Anzahl infizierter Per-
sonen im Tätigkeitsumfeld der betroffenen 
Versicherten sowie Art und Häufigkeit von 
Kontakten zu möglichen Infektionsquellen 
während der für die Ansteckung relevanten 
Zeit eine berufsbedingte Infektion überwie-
gend wahrscheinlich machen, ohne dass 
eine konkrete Infektionsquelle nachgewie-
sen ist. Dabei ist auf die von den Versicher-
ten konkret ausgeübten Tätigkeiten abzu-
stellen. Als Beispiele für Tätigkeiten mit 
einer solchen besonderen Ansteckungs-
gefahr kommen zum Beispiel in Betracht: 

• der unmittelbare Kontakt zu Patien-
tinnen und Patienten bei deren ärzt-
licher oder pflegerischer Versorgung 
in Krankenhäusern, in denen an 
 COVID-19 erkrankte Personen behan-
delt werden 

• im Bereich der Wohlfahrtspflege 
die direkte Betreuung von Personen 
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ohne Impfschutz oder von medizi-
nisch schlecht versorgten hilfebe-
dürftigen Menschen 

In die Prüfung ist neben dem beruflich 
bedingten Risiko einer Infektion einzube-
ziehen, ob und welche außerberuflichen 
Infektionsrisiken im einzelnen Fall bestan-
den. Diese sind dem durch die versicher-
te Tätigkeit bedingten Risiko gegenüber-
zustellen und zu gewichten. Stehen den 
Gründen, die für eine berufsbedingte In-
fektion sprechen, keine außerberuflichen 
Risiken, die ins Gewicht fallen, gegenüber, 
so ist die berufliche Verursachung als über-
wiegend wahrscheinlich anzusehen. 

Die bei der BGW versicherten Personen 
in den Branchen Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege werden von der BK-
Nr. 3101 in hohem Maße erfasst. Bei Per-
sonen, die sich im beruflichen Umfeld in-
fiziert haben, jedoch nicht in den von der 
BK-Nr. 3101 erfassten Tätigkeitsbereichen 
arbeiten, kann eine COVID-19-Erkrankung 
einen Arbeitsunfall nach § 8 SGB VII dar-
stellen. 

Fallaufkommen insgesamt und 
bei der BGW 

Die BGW ist im Vergleich zu allen ande-
ren Unfallversicherungsträgern mit Ab-
stand am stärksten von Meldungen einer 
COVID-19-Erkrankung als Berufskrank-
heit betroffen. Insbesondere Beschäftigte 
in Gesundheitsberufen, in der Pflege und 

in der Kinderbetreuung haben ein höhe-
res Risiko, sich bei der Arbeit zu infizie-
ren, als Beschäftigte in anderen Branchen. 
Für rund 75 Prozent aller der gesetzlichen 
Unfallversicherung zugegangenen COVID-
19-Meldungen ist die BGW zuständig. Vor 
der Pandemie erreichten die BGW jährlich 
durchschnittlich rund 12.000 Berufskrank-
heiten-Verdachtsanzeigen, wovon etwa 
1.000 Meldungen auf die BK-Nr. 3101 (In-
fektionskrankheiten, zum Beispiel Tuber-
kulose, Virushepatitis B und C) entfielen. 
Im Jahr 2022 wurden bei der BGW über 
227.000 meldepflichtige COVID-19-Erkran-
kungen registriert. Insgesamt wurden der 
BGW seit Pandemiebeginn 461.478 COVID-
19-Erkrankungen mit Verdacht auf eine Be-
rufskrankheit gemeldet (Stand: 30. Juni 
2023), in Hochphasen der Pandemie mehr 
als 8.000 Fälle wöchentlich. 

Den hohen Anteil der BGW am gesamten 
COVID-19-Meldegeschehen in der gesetzli-
chen Unfallversicherung belegt eine Über-
sicht der DGUV.[3] Danach wurden bei  allen 
Unfallversicherungsträgern bis 30. Juni 
2023 insgesamt 533.504 Verdachtsanzei-
gen auf eine Berufskrankheit und 76.903 
Meldungen zu Arbeitsunfällen im Zusam-
menhang mit COVID-19 registriert. Auf die 
BGW entfielen davon 460.866 Verdachts-
anzeigen auf eine Berufskrankheit und 612 
Meldungen zu Arbeitsunfällen. 

Die Entscheidung, ob eine beruflich er-
worbene SARS-CoV-2-Infektion mit akuter 
 COVID-19-Erkrankung als Berufskrankheit 

anerkannt wird, erfolgt in den meisten Fäl-
len vergleichsweise unkompliziert und 
schnell: Von den über 406.600 meldepflich-
tigen Anzeigen, die der BGW zugegangen 
sind (Stand: 30. Juni 2023), wurden bis zum 
gleichen Stichtag rund 385.500 entschie-
den, davon wurden rund 264.500 durch die 
BGW als berufsbedingt anerkannt. In zwei 
von drei Fällen konnte also die berufliche 
Verursachung bestätigt werden. 

Schwieriger ist dagegen, aus medizinischer 
und rechtlicher Sicht zu beurteilen, ob län-
ger andauernde oder nach Abschluss der 
medizinischen Rehabilitationsmaßnah-
men verbliebene Symptome und gesund-
heitliche Einschränkungen im Vollbeweis 
gesichert sind und wesentlich ursächlich 
auf die akute COVID-19-Erkrankung bezie-
hungsweise die anerkannte Berufskrank-
heit zurückzuführen sind und damit die 
Voraussetzungen für weitere Leistungen 
vorliegen. 

Long COVID und Post-COVID 

Das Robert Koch-Institut (RKI) erläutert 
zu den Langzeitfolgen[4]: „Im Zusammen-
hang mit einer SARS-CoV-2-Infektion sind 
zahlreiche mögliche gesundheitliche Lang-
zeitfolgen beobachtet worden. Hierzu zählt 
eine Vielfalt körperlicher, kognitiver und 
psychischer Symptome, welche die Funk-
tionsfähigkeit im Alltag und Lebensqualität 
negativ beeinflussen. Die Beeinträchtigun-
gen treten entweder bereits in der akuten 
Erkrankungsphase auf und bleiben län-

Neben einer Tätigkeit in einem der genannten Bereiche ist 
für eine Anerkennung erforderlich, dass die Infektion nach-
gewiesen ist und zu Krankheitssymptomen geführt hat.“ 
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gerfristig bestehen, oder sie treten im Ver-
lauf von Wochen und Monaten nach der In-
fektion (wieder) auf. Dabei wird über sehr 
unterschiedliche Symptome berichtet, die 
allein oder auch in Kombination auftreten 
und von sehr unterschiedlicher Dauer sein 
können. Die zugrundeliegenden Mecha-
nismen von Long COVID sind noch nicht 
ausreichend geklärt, wobei Erkenntnisse 
hierzu dank intensiver Forschung fortlau-
fend hinzukommen.“ 

Die AWMF S1-Leitlinie Long/ Post- COVID[5] 
definiert Long COVID als gesundheitliche 
Beschwerden, die jenseits der akuten 
Krankheitsphase einer SARS-CoV-2-In-
fektion von vier Wochen fortbestehen oder 
neu auftreten. Als Post-COVID-Syndrom 
werden Beschwerden bezeichnet, die mehr 
als zwölf Wochen nach Beginn der SARS-
CoV-2-Infektion andauern. 

Bei der weit überwiegenden Zahl von er-
krankten Versicherten der BGW treten 
nur leichte Symptome auf. Die Zahl von 
Erkrankten mit schweren oder lang an-
haltenden Symptomen ist deutlich gerin-
ger und hat sich im Verlauf der Pandemie 
in Abhängigkeit von den verschiedenen 
 Virusvarianten und der Durchimpfung 
von Angehörigen der Gesundheitsberufe 
verändert. Betroffene, die mehrere Mona-
te arbeitsunfähig sind und im Reha-Ma-
nagement der BGW persönlich betreut wur-
den oder noch werden, werden als schwer 
erkrankt kategorisiert. Zum Stand 30. Juni 
2023 waren dies mit abnehmender Tendenz 
rund 3.900 Personen, also rund 1,5 Prozent 
der beruflich anerkannten Infektionsfälle. 
Die Zahl der Versicherten, die wegen einer 
COVID-19-Erkrankung stationär behandelt 
werden mussten, liegt bei rund 5.430 und 
macht einen Anteil von zwei Prozent der 
anerkannten Fälle aus. 

Reha-Maßnahmen und 
 Heilverfahren 

„Reha vor Rente“ ist nach § 26 Abs. 3 SGB VII 
einer der Leistungsgrundsätze der gesetz-
lichen Unfallversicherung. Dies bedeutet, 
dass nach einem Arbeitsunfall oder einer 
Berufskrankheit im Vordergrund steht, 
die Gesundheit der Versicherten mit allen 

 geeigneten Mitteln wiederherzustellen und 
die Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben 
in der Gemeinschaft zu sichern beziehungs-
weise wieder zu ermöglichen. Rentenleis-
tungen sind in der Regel erst nach Wegfall 
des Verletztengeldes als Entgeltersatzleis-
tung möglich, wenn also regelmäßig alle 
Möglichkeiten der Rehabilitation ausge-
schöpft sind und wenn eine Minderung 
der Erwerbsfähigkeit (MdE) verblieben ist. 

In den Fällen mit schweren oder lang an-
haltenden Symptomen sind nach einer oft 
sehr umfangreichen, interdisziplinären 
Diagnostik häufig mehrere medizinisch-
rehabilitative Maßnahmen erforderlich: 
auf kardiologischem, pulmologischem, 
neurologischem, physikalisch-rehabili-
tativem und/oder psychologischem Fach-
gebiet. Die Rehabilitation wird individu-
ell auf die Symptome und Bedürfnisse der 
Betroffenen ausgerichtet und findet inter-
disziplinär statt.[6] Die Erfahrungen zeigen, 
dass Rehabilitationsmaßnahmen auch bei 
langwierigen Krankheitsverläufen mit Post-
COVID-Symptomatik Erfolge bewirken, die 
zur beruflichen Wiedereingliederung Be-
troffener führen. 

Die BGW nutzt vor allem das mit den Be-
rufsgenossenschaftlichen Kliniken entwi-
ckelte Post-COVID-Programm[7], das an al-
len Standorten der Akut- und Rehakliniken 
des Klinikverbundes angeboten wird. Es 
reicht von der Beratung und Diagnostik 
bis hin zur stationären Rehabilitation und 
ambulanten Nachbetreuung. Darüber hi-
naus arbeitet die BGW mit weiteren Netz-
werkpartnern und regionalen Anbietern 
zusammen. Das Ziel des Heilverfahrens 
ist die Wiederherstellung der Leistungs-
fähigkeit und die Wiedereingliederung in 
das Erwerbsleben, insbesondere auch der 
Versicherten mit lang andauernden Krank-
heitsfolgen. 

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass stu-
fenweise Wiedereingliederungen bezie-
hungsweise Belastungserprobungen am 
Arbeitsplatz häufig einen mehrmonatigen 
Zeitraum erfordern. Auch die Wiederein-
gliederung am Arbeitsplatz wird individu-
ell gestaltet und vom Reha-Management 
begleitet. 

Während der Maßnahmen der Heilbehand-
lung und der medizinischen Rehabilita-
tion erhalten die Versicherten als Entgelt-
ersatzleistung Verletztengeld. Anders als 
im Bereich der gesetzlichen Krankenver-
sicherung ist der Anspruch auf Zahlung 
von Verletztengeld wegen derselben Er-
krankung nicht von vornherein auf ei-
nen Zeitraum von 78 Wochen begrenzt. 
Verletztengeld wird auch über 1,5 Jahre 
hinaus gezahlt, wenn sich Versicherte 
beispielsweise noch in einer Maßnahme 
der Rehabilitation befinden, an die sich 
eine berufliche Wiedereingliederung an-
schließt. Das Verletztengeld endet dann 
78 Wochen nach Beginn der Arbeitsunfä-
higkeit, jedoch nicht vor dem Ende einer 
stationären Behandlung, wenn mit dem 
Wiedereintritt der Arbeitsfähigkeit nicht 
zu rechnen ist und auch Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben, die einen An-
spruch auf Übergangsgeld auslösen, nicht 
zu erbringen sind (§ 46 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 
SGB VII). 

Begutachtung 

Die Begutachtung ist bei einer COVID-19-Er-
krankung in der Regel zur Beurteilung des 
Folgeschadens (Long/Post-COVID), also 
der haftungsausfüllenden Kausalität, er-
forderlich. Im Einzelfall kann es notwendig 
sein, bereits die SARS-CoV-2-Infektion be-
ziehungsweise die haftungsbegründende 
Kausalität durch ein Gutachten zu klären, 
beispielweise wenn kein positiver Erreger-
nachweis vorliegt. Zumeist aber können 
die akute COVID-19-Erkrankung und die 
haftungsbegründende Kausalität abschlie-
ßend durch die Sachbearbeitung geprüft 
werden. Zeitpunkt für eine Begutachtung 
ist in der Regel der Abschluss von medi-
zinischen Therapie- und Rehabilitations-
maßnahmen beziehungsweise der Wegfall 
des Verletztengeldes. 

Da bei einem Post-COVID-Syndrom die 
Bandbreite der klinischen Symptome 
sehr groß ist, können verschiedene me-
dizinische Fachgebiete betroffen sein. 
Daher ist häufig eine fachübergreifende, 
interdisziplinäre Begutachtung erforder-
lich. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen 
kommt insbesondere dem neurologisch-
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psychiatrischen und dem pneumologisch-
internistischen Fachgebiet eine besondere 
Bedeutung zu. 

Bislang fehlen für viele klinische Symp-
tome noch pathophysiologische Erklä-
rungen und Evidenzen aus klinischen 
Studien.[8] Dies trifft unter anderem für die 
Ausschlussdiagnose Myalgische Enzepha-
lomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom 
(ME/CFS) zu, für die derzeit keine wissen-
schaftlich konsentierte Diagnosestellung 
vorhanden ist.[9] Das Post-COVID-Syndrom 
ist zudem vielfältig und oft nicht eindeutig 
von Vorerkrankungen abzugrenzen. Zuletzt 
sind auch die Ursachen des Post-COVID-
Syndroms bislang wissenschaftlich nicht 
eindeutig geklärt.[10] 

Auf Initiative der DGUV wurde 2022 eine 
interdisziplinäre Arbeitsgruppe eingerich-
tet, die sich unter anderem aus Vertrete-
rinnen und Vertretern der einschlägigen 

wissenschaftlich-medizinischen Fachge-
sellschaften und der hauptbetroffenen Un-
fallversicherungsträger zusammensetzt. 
Ziel dieser Arbeitsgruppe ist die Erstellung 
einer Begutachtungsempfehlung, die Gut-
achterinnen und Gutachtern eine für ihre 
Arbeit erforderliche Zusammenstellung des 
aktuellen Erkenntnisstands vermitteln soll. 
Darüber hinaus soll die Begutachtungs-
empfehlung Ausführungen über die unfall-
versicherungsrechtliche Einordnung der 
medizinischen Fragestellungen enthalten 
und Hinweise zur Bewertung der Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit geben. 

Fazit 

Auf die BGW entfallen im Vergleich zu al-
len anderen Unfallversicherungsträgern 
mit Abstand die meisten Berufskrankhei-
ten-Verdachtsanzeigen bei COVID-19-Er-
krankungen. Der deutlich überwiegende 
Anteil erkrankter Versicherter der BGW 

hat einen leichten Erkrankungsverlauf. 
Versicherte, die von einem schwereren 
oder länger andauernden Verlauf be-
troffen sind, werden durch das Reha-
Management der BGW unterstützt. Es 
wird mit allen geeigneten Mitteln das 
Ziel verfolgt, die Gesundheit der Betrof-
fenen wiederherzustellen und ihre Teil-
habe am Arbeitsleben und am Leben in 
der Gemeinschaft zu sichern. Mit dem 
Post-COVID-Programm der BG Kliniken 
hat sich mittlerweile eine leistungsfähi-
ge und wirksame Versorgungsstruktur 
für Diagnostik und Rehabilitation etab-
liert. Leider sind die genauen Ursachen 
für Long/Post-COVID bislang noch nicht 
vollumfänglich geklärt und pathophysio-
logische Erklärungen fehlen noch. Mit zu-
nehmendem medizinisch-wissenschaft-
lichen Kenntnisstand werden die derzeit 
noch offenen Fragen zur Begutachtung 
von Langzeitfolgen hoffentlich zeitnah 
beantwortet werden können.  ←

Fußnoten 
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Die Erfahrungen zeigen, dass Rehabilitationsmaßnahmen 
auch bei langwierigen Krankheitsverläufen mit Post-COVID-
Symptomatik Erfolge bewirken, die zur beruflichen Wieder-
eingliederung Betroffener führen.“ 
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